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Zwischen 1990 und 2020 sind die direkten Treibhausgasemissionen auf 
Stadtgebiet um rund einen Viertel gesunken. Dies ist eine erhebliche Reduktion 
(Schweiz: Reduktion um 14 Prozent von 1990 bis 2018).
Der Stadtrat hat die Forderung nach netto null 2030 geprüft und festgestellt, 
dass ein Reduktionsszenario auf netto null Treibhausgase bis 2030 nicht 
umsetzbar ist. Bis 2030 könnten die direkten Emissionen auf Stadtgebiet auf rund 
eine Tonne CO2eq2 pro Person und Jahr gesenkt werden. Dieser Wert ist zu hoch, 
um ihn mit negativen Emissionen auf netto null ausgleichen zu können, da deren 
realisierbares Potenzial auf maximal 0,5 Tonnen CO2eq pro Person und Jahr 
geschätzt wird. Eine Netto-Null-Zielsetzung für das Jahr 2030 wäre nur mit einem 
erheblichen Zukauf von Klimaschutzzertifikaten möglich, was der Stadtrat 
ablehnt.
Folgende Faktoren unterstützen den Zielvorschlag des Stadtrats von netto null 
Treibhausgasemissionen bis 2040: 

 Die erforderlichen Investitionen für den Ersatz fossil betriebener Heizungen 
und Fahr- zeuge und für Energiesparmassnahmen können zu einem 
grossen Teil im Zeitraum der ordentlichen Erneuerungszyklen realisiert 
werden. 

 Der Zeitraum von 20 Jahren lässt im Gebäudebereich eine gute 
Abstimmung von energetischen Sanierungsmassnahmen, Ersatz fossil 
betriebener Heizungen und Umstieg auf die thermischen Netze zu, die in 
den nächsten zwei Jahrzehnten stark ausgebaut werden. 

 Die Energiesparmassnahmen führen zu einer deutlichen Reduktion des 
Energieverbrauchs. Die damit erzielbaren Energiekosteneinsparungen 
können in einer Gesamtbetrachtung im Jahr 2040 die Mehrinvestitionen 
kompensieren. 

 Das Potenzial von Negativemissionstechnologien sollte bis 2040 in dem 
Ausmass zur Verfügung stehen, wie sie für das Netto-Null-Ziel erforderlich 
sind. 

Die Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Zürich verursachten im Jahr 2020 
innerhalb und ausserhalb des Stadtgebiets Treibhausgasemissionen in der Höhe 
von etwa 13 Tonnen CO2eq pro Einwohnerin und Einwohner und Jahr (direkte 
Emissionen: 3.1, indirekte Emissionen: 9.9).
Indirekte Emissionen beinhalten: Mobilität ausserhalb Stadtgebiet, Flugverkehr, 
Produktion und Logistik von Produkten, Energie-Vorkette
Klimaschutzziele Stadt Zürich
Der Stadtrat definiert die Klimaschutzziele für die Stadt Zürich wie folgt: 
a)  Die Stadt reduziert ihre direkten Treibhausgasemissionen bis ins Jahr 2040 
soweit wie möglich und gleicht die verbleibenden unvermeidbaren Emissionen 
durch negative Emissionen auf netto null aus. 
b)  Zwischenziel: Die Stadt reduziert die Summe ihrer direkten 
Treibhausgasemissionen auf Stadtgebiet ohne Einsatz von 
Klimaschutzzertifikaten bis ins Jahr 2030 um mindestens 50 Prozent 
gegenüber 1990. Das entspricht einem Treibhausgasausstoss von maximal 1,6 
Tonnen CO2eq pro Einwohnerin und Einwohner und Jahr5. 
c)  Die Stadt strebt für die indirekten Treibhausgasemissionen pro Einwohnerin 
und Einwohner bis ins Jahr 2040 eine Reduktion von 30 Prozent gegenüber 
1990 an. 
d)  Die Stadtverwaltung reduziert ihre direkten Treibhausgasemissionen bis 
ins Jahr 2035 soweit wie möglich und gleicht die verbleibenden 
unvermeidbaren Emissionen durch negative Emissionen auf netto null 
aus.



e) Die Stadtverwaltung strebt für ihre indirekten Treibhausgasemissionen bis 
ins Jahr 2035 eine Reduktion von 30 Prozent gegenüber 1990 an. 

Interessenabwägung Klimaschutzziele

Erforderliche Entwicklung bei den direkten Emissionen 
Die Gebäudefläche soll unterproportional zum prognostizierten Wachstum von 
Bevölkerung und Arbeitsplätzen zunehmen. Der öffentliche Verkehr und der Velo- 
und Fussverkehr werden weiter ausgebaut, der motorisierte Individualverkehr 
geht zurück. Der Strombedarf steigt aufgrund der Substitution fossiler Brenn- und 
Treibstoffe (Wärmepumpen, Elektromobilität usw.) um etwa 20 Prozent. Dieser 
Bedarf ist durch die städtischen Energieversorgungsunternehmen mit 
erneuerbaren Energien zu decken. Ein deutlich verstärkter Zubau von 
Photovoltaikanlagen in der ganzen Stadt soll direkt vor Ort einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten. Zusätzlich sind Investitionen in die erneuerbare 
Stromproduktion im In- und auch im Ausland notwendig. Bei der Entsorgung wird 
angenommen, dass diese mengenmässig konstant bleibt und deren CO2-Ausstoss 
bis ins Jahr 2040 durch CO2-Abscheidung und -Speicherung auf null reduziert wird 
und entsprechende Negativemissionen generiert. Die Industrie- und 
Gewerbeprozesse müssen ihre Treibhausgasemissionen um mindestens zwei 
Drittel reduzieren. In allen Bereichen (Wärme, Kälte, Strom, Gebäude und 
Mobilität) sind die Umsetzung von Suffizienz- und Effizienzmassnahmen eine 
wichtige Voraussetzung, um Netto-Null zu erreichen. 
Notwendigkeit übergeordnete Massnahmen Gebäude:



Die angestrebte vollständige Dekarbonisierung im Gebäudebereich ist nur 
möglich, wenn sich die Rahmenbedingungen bei Kanton und Bund in den 
Bereichen Sanierungspflicht Gebäudehülle, Verbot Neuinstallationen von fossil 
betriebenen Heizungen, CO2-Grenzwerte Gebäude, CO2-Abgabe Brennstoffe, 
Photovoltaik-Installationspflicht und finanzielle Förderung stetig verbessern. 
Notwendigkeit übergeordnete Massnahmen Verkehr
Zentral sind auf den übergeordneten Ebenen die verschärften Flottengrenzwerte, 
die CO2-Abgabe auf Treibstoffe und der Infrastrukturausbau des öffentlichen 
Verkehrs. 
Erforderliche Entwicklung bei den indirekten Emissionen 
Der Stadtrat ist sich bewusst, dass die Einflussmöglichkeiten der Stadt zur 
Reduktion der in- direkten Emissionen limitiert sind, da ein Grossteil der 
Produktionsketten ausserhalb der Stadt Zürich liegen und er nur beschränkt auf 
das Konsumverhalten der Bevölkerung Einfluss nehmen kann. Trotzdem will er 
die indirekten Emissionen reduzieren, indem er das Innovationspotenzial der 
Zürcher Wirtschaft nutzt, die Entwicklung neuartiger Lösungen zur Reduktion der 
Treibhausgasemissionen fördert und die Bevölkerung für den nachhaltigen 
Konsum, beispielsweise in den Bereichen Ernährung, Mobilität, Flugreisen und 
Wohnen sensibilisiert. Zusätzlich will der Stadtrat prüfen, ob mittels nachhaltigen 
Klimaschutzprojekten die Treibhausgasemissionen in den Produktionsregionen 
reduziert werden sollen. 
Negative Emissionen und Klimaschutzzertifikate 
Das grösste Potenzial der Stadt Zürich besteht in der technischen Abscheidung 
und der geo- logischen Speicherung der CO2-Emissionen, die bei der 
Abfallverwertung entstehen. Ein zweites, viel kleineres Potenzial liegt bei der 
Nutzung von Holz als Baumaterial. Gemäss heutigem Wissensstand dürften die 
Potenziale, welche die Stadt Zürich nutzen kann, mittel- bis langfristig in der 
Grössenordnung von 0,3 bis 0,5 Tonnen pro Person und Jahr liegen. Das Potenzial 
entspricht somit ungefähr der Summe der im Jahr 2040 auf Stadtgebiet 
verbleibenden direkten Emissionen. 
Der Stadtrat wird keine Klimaschutzzertifikate einsetzen. Jedoch wird der Stadtrat 
prüfen, ob wirksame internationale Klimaschutzprojekte, die insgesamt eine 
positive nachhaltige Entwicklung gewährleisten, zur Reduktion der 
Treibhausgasemissionen im Ausland identifiziert und unterstützt werden sollen. 
Der Stadtrat will dadurch die Möglichkeit haben, die Reduktion der indirekten 
Emissionen, die zu einem grossen Teil im Ausland ausgelöst werden, mit 
Massnahmen an der Quelle zu verstärken.
Investitionen und Nutzen
Die Verschärfung des Klimaschutzziels auf Netto-Null bedingt zusätzliche 
Investitionen von ungefähr 90 Millionen Franken pro Jahr bis 2040. Nach 
heutigem Wissensstand ist somit mit Klimaschutzinvestitionen von rund 520 
Millionen Franken pro Jahr zu rechnen. Sie müssen von der Wirtschaft, 
Privatpersonen und der öffentlichen Hand gemeinsam getragen werden. 
Schätzungen zu den Zusatzausgaben der Stadtverwaltung 



Massnahmen für eine sozialverträgliche Umsetzung von Netto-Null im 
Mietwohnungssegment 
Gemäss Infras ist zu erwarten, dass mit verstärkten Klimaschutzmassnahmen bis 
2040 statt jeder dritten rund jede zweite Mietwohnung von tiefgreifenden 
baulichen Massnahmen betroffen sein wird und die Zahl der Härtefälle 
entsprechend ansteigt, wenn keine geeigneten Gegenmassnahmen ergriffen 
werden. Deshalb setzt sich der Stadtrat dafür ein, dass die 
Klimaschutzmassnahmen sozial- und mieterverträglich umgesetzt werden. Dazu 
gehören flankierende Massnahmen, damit die finanziellen Auswirkungen auf 
Mieterinnen und Mieter bestmöglich begrenzt werden können, die Mieterschaft 
möglichst vor Ort bleiben kann, insbesondere die vulnerablen 
Bevölkerungsgruppen Unterstützung erfahren und der Druck auf den 
Wohnungsmarkt nicht weiter ansteigt. Dabei ist der Stadtrat bereit, den Ausbau 
bestehender oder die Einführung neuer Unterstützungsleistungen zugunsten der 
von steigenden Mietzinsen besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen ins Auge 
zu fassen. 
Als eine wichtige Klimaschutzmassnahme prüft der Stadtrat die Einführung neuer 
und den Ausbau bestehender finanzieller Beiträge zur Unterstützung von 
Gebäudesanierungen mit energiesparenden Effekten. Denkbar ist beispielsweise, 
dass die Ausrichtung der Fördermittel an die Bedingung eines Nachweises der 
Miteinberechnung dieser Leistungen bei der Mietzinsfestsetzung im Sinne von 
Art. 14 Abs. 3bis der Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn und 
Geschäftsräumen (VMWG, SR 221.213.11) geknüpft wird. Anreize sind so zu 
setzen, dass wo immer möglich und sinnvoll keine Leerkündigungen und auch 
keine anschliessende Vermietung zu deutlich höheren Marktpreisen oder sonstige 
unzulässige Mietzinserhöhungen erfolgen. 
Umsetzung und Anpassungsbedarf städtischer Regulierungen, 
Strategien und Planungen 
Der Stadtrat ist als Exekutive kollektiv für die Erreichung und Umsetzung des 
Klimaschutzziel Netto-Null 2040 verantwortlich. Er legt dazu über die ganze 
Zeitspanne Zweijahres-Zwischen- ziele für das Stadtgebiet und für die 
Stadtverwaltung fest. Über die Umweltdelegation stellt er sicher, dass die 
Zielsetzungen in die Regulierungen, Strategien und Planungen einfliessen. Sie 
legt das Monitoring, Reporting und Controlling der direkten, indirekten und 
negativen Treib- hausgasemissionen fest, welche auf übergeordneter stadtweiter 
Ebene voraussichtlich im Rahmen des Masterplans Energie und der sich in 



Erarbeitung befindlichen Umweltstrategie erfolgen, selbstverständlich auf der 
Basis der jeweiligen verantwortlichen Dienstabteilungen. 

 


